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Lebenshilfe 
Landesverband Rheinland-Pfalz 
 

Info -Dienst 2/2016 
 
 

♦ Sozialpolitik  
 
02/2016 01 Bundesteilhabegesetz BTHG 
 

Seit Anfang des Jahres wird der Entwurf zu diesem Gesetz heftig diskutiert: Erst der Arbeitsentwurf, 
dann der Referentenentwurf und seit Juni der Entwurf der Bundesregierung, mit dem sich am 22. 
September der Bundestag und am 23. September der Bundesrat befasst haben. Von Anfang an haben 
die Behindertenverbände unisono wesentliche Regelungen massiv kritisiert, die zu Verschlechterungen 
der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung führen würden. Allen voran hat 
die Lebenshilfe mit ihrer Kampagne www.teilhabestattausgrenzung.de und mit ihren fachlichen 
Stellungnahmen und politischen Gesprächen die Diskussion befeuert. Der Landesverband und unsere 
Ortsvereinigungen haben vielfach Gespräche mit Abgeordneten geführt. Es wurden bundesweit bereits 
rund 100.000 Unterschriften zu unseren Forderungen gesammelt, die im Rahmen einer 
Großkundgebung am 7. November vor dem Brandenburger Tor den politisch Verantwortlichen 
überreicht werden. 
 
Der Bundesrat hat einen 96 Punkte umfassenden Änderungsantrag vorgelegt, wozu die 
Bundesregierung am 12. Oktober eine Gegenäußerung abgegeben hat. 
 
Was haben die bisherigen Diskussionen und Stellungnahmen in den wesentlichen Punkten erbracht? 

• Zum Leistungsberechtigten Personenkreis: Der Regierungsentwurf will den Zugang zu 
Leistungen der Eingliederungshilfe auf Personen begrenzen, die in mindestens fünf von neun 
Lebensbereichen Unterstützungsbedarf vorweisen können. Alle Verbände kritisieren, dass 
dadurch Personen herausfallen würden, die nach bisherigem Recht Eingliederungshilfe 
erhalten. Immerhin lassen sowohl der diesbezügliche Änderungsantrag des Bundesrates als 
auch die Gegenäußerung der Bundesregierung erkennen, dass Unsicherheit darüber besteht, 
ob diese Regelung zu einer Beschränkung oder Ausweitung des leistungsberechtigten 
Personenkreises führen würde und dass diese Frage vor Inkrafttreten der Vorschrift (§ 99) 2020 
evaluiert werden muss. Der Forderung der Verbände, die Regelung nicht vor einer Evaluation 
ins Gesetz einzufügen, folgen beide nicht. 

• § 43 a SGB XI: Beschränkung der Leistungen der Pflegeversicherung für Menschen in 
Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe auf 266 EUR: Der Bundesrat teilt die Kritik der 
Verbände und fordert „(…) Regelungen zu treffen, die gewährleisten, dass für die Pflege 
behinderter Menschen die gleichen finanziellen Leistungen aus der Pflegeversicherung gezahlt 
werden wie bei nicht behinderten Menschen.“ Die Bundesregierung teilt dies in ihrer 
Gegenäußerung nicht. Sie zieht sich darauf zurück, „(…) dass Menschen mit Behinderungen in 
vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen die notwendigen Hilfen 
einschließlich der Pflegeleistungen erhalten. Die Eingliederungshilfe bleibt (…) zuständig. Die 
Pflegeversicherung beteiligt sich auch zukünftig mit einem Zuschuss.“ Dabei wird 
unterschlagen, dass die „vollstationären Einrichtungen“ ja nach dem Gesetzentwurf zum BTHG 
abgeschafft werden und die Beschränkung des § 43a SGB XI auf ambulante Wohnformen 
ausgedehnt werden sollen. Letzteres wurde auch im Antrag des Bundesrates nicht ausdrücklich 
angesprochen. 

• Vorrang der Leistungen der Pflegeversicherung vor Leistungen der Eingliederungshilfe: Dies 
bedeutet einen deutlichen Rückschritt gegenüber der geltenden Rechtslage, wonach beide 
Leistungen gleichberechtigt nebeneinander in Anspruch genommen werden können, wobei 
auch jetzt schon von Trägern der Eingliederungshilfe versucht wird, Leistungen der 
Eingliederungshilfe um Leistungen der Pflegeversicherung zu kürzen. Prinzipiell sind sich aber 
offenbar Bundesregierung und Bundesrat darin einig, den Vorrang der Pflegeversicherung im 
Gesetz verankern zu wollen. 
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• Zwangspoolen: § 104 in Verbindung mit § 116 des Regierungsentwurfs ermöglichen dem 
Träger der Eingliederungshilfe, Assistenzleistungen für mehrere Leistungsberechtigte 
gemeinsam, d.h. gruppenförmig zu erbringen, wenn dies dem Leistungsberechtigten zumutbar 
sei. Was zumutbar ist, lässt sich aus dem Gesetzestext nicht eindeutig ableiten. Damit wird das 
Wunsch- und Wahlrecht - aus Kostenerwägungen - eingeschränkt, zum Beispiel dann, wenn ein 
Mensch mit Behinderung eine Einzelleistung beim Wohnen oder in der Freizeit wünscht. Der 
Bundesrat beantragt in § 104 Abs. 1 folgenden Satz einzufügen: „Vorrang haben inklusive 
Leistungen außerhalb von besonderen Wohnformen nach Art. 19 UN-BRK.“ In ihrer 
Gegenäußerung teilt die Bundesregierung das Anliegen und will prüfen, wie dieses Ziel erreicht 
werden kann. In Abs. 2 schlägt der Bundesrat vor einzufügen, „(…) dass Menschen mit 
Behinderung die Möglichkeit haben sollen „(…) zu entscheiden, wo und mit wem sie leben 
wollen, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben.“ Ferner solle in Abs. 3 
geregelt werden, dass beim Mehrkostenvorbehalt zunächst zu prüfen sei, ob die günstigere 
Leistung für die im Teilhabeplan festgelegten Ziele geeignet ist. Dies würde das Wunsch- und 
Wahlrecht zwar stärken. Ob damit aber bspw. ein Wunsch auf Einzelwohnen durchsetzbar 
wäre, ist zweifelhaft, wenn - je nach Auslegung - eine Wohngemeinschaft nicht als „besondere 
Wohnform“ betrachtet wird. Außerdem folgt die Bundesregierung dem Vorschlag ohnehin nicht, 
u.a mit dem Hinweis: „Die besondere Regelung zur freien Wahl des Aufenthaltsortes wäre mit 
erheblichen Mehrkosten verbunden.“ Damit wird eindeutig klar, dass die freie Wahl des 
Aufenthaltsortes wegen Mehrkosten eingeschränkt werden soll. 

• Schiedsstellenfähigkeit der Leistungsvereinbarung: Daran hält die Bundesregierung entgegen 
dem Antrag des Bundesrates fest und begründet dies damit, dass das Gleichgewicht der 
Akteure im sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis gewahrt bzw. gestärkt werden solle. 

• Freibetrag vom Werkstattlohn: Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, Werkstatt-Beschäftigten bei 
der Heranziehung ihres Lohnes zu den Kosten ihrer Betreuung und ihres Unterhalts einen 
grundsätzlichen Freibetrag von 202 EUR zu gewähren. Dies lehnt die Bundesregierung „(…) 
sowohl unter fiskalischen wie auch aus Gründen der Gleichbehandlung anderer Gruppen im 
SGB XII (…)“ ab. 

• Kosten der Unterkunft: Der Bundesrat kritisiert, dass Kosten der Unterkunft und Heizung, die 
einen Mehrbedarfszuschlag für Menschen mit Behinderung von 25 % übersteigen, vom Träger 
der Eingliederungshilfe übernommen werden sollen. Die Bundesregierung hält daran fest. Denn 
sonst hätte der Bund im Rahmen der Erstattung der Nettoausgaben für die Grundsicherung die 
Mehrausgaben zu übernehmen. Menschen mit Behinderung müssten dann eben, so wie andere 
Mieter auch, in eine günstigere Wohnung umziehen. 

• Kostendynamik: Entgegen dem Bundesrat ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die 
Maßnahmen und Instrumente des Gesetzes geeignet sind, die Ausgabendynamik in der 
Eingliederungshilfe zu bremsen. Hierbei wird insbesondere die Effizienzrendite durch die 
Fallsteuerung der Kommunen angesprochen. Nach den Berechnungen der Bundesregierung 
wird der Entlastungsbetrag bis 2025 auf 235 Millionen EUR jährlich prognostiziert. „Ob die 
zugrunde gelegte Effizienzrendite tatsächlich erreicht wird, liegt jedoch in der Zuständigkeit der 
Träger der Eingliederungshilfe vor Ort, die für die Umsetzung zuständig sind.“ Dagegen fordert 
der Bundesrat in seinem Änderungsantrag eine Festlegung, dass der Bund gegebenenfalls die 
durch das Gesetz entstehenden Mehrkosten vollständig und dauerhaft übernimmt. Die 
Bundesregierung bleibt dabei, dass den Kommunen ab 2018 jährlich 5 Milliarden EUR zur 
Entlastung gewährt werden und nicht mehr. Dies hätten die Ministerpräsidenten der Länder und 
die Bundeskanzlerin am 16.06.2016 verbindlich vereinbart. 

 
Damit bestehen die größten Probleme, die wir in dem Gesetzentwurf sehen, weiterhin fort. Der Ball 
liegt nun zunächst bei den Ausschüssen des Deutschen Bundestages. Ob diese wesentliche 
Verbesserungen einbringen werden ist kaum absehbar. 
 
Der Ausschuss Soziales tagt am 7. November unmittelbar vor unserer Kundgebung. 
 
Diese Kundgebung ist dringend notwendig. 
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♦ Selbsthilfe  
 
02/2016 02 Selbsthilfepreis des vdek 2016 
 

Zum siebten Mal stiften die Ersatzkassen den rheinland-pfälzischen Selbsthilfepreis. Damit werden 
Menschen besonders ausgezeichnet, die sich in beispielhafter Weise für die gesundheitsbezogene 
Selbsthilfe im Land engagieren. Der Preis ist mit 5000 EUR dotiert. Bewerbungen können bis zum 
18.11.2016 bei der vdek-Landesvertretung Rheinland-Pfalz oder der LAG KISS RLP eingereicht 
werden. 
 
Weitere Informationen und Ausschreibungsunterlagen finden Sie hier: 
https://www.vdek.com/LVen/RLP/Presse/Pressemitteilungen/2016/Selbsthilfepreis-2016.html 
 
 

♦ Politische Bildung in einfacher Sprache  
 
02/2016 03 Einfach Politik: Flucht und Asyl  

 
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat eine Broschüre in einfacher Sprache zum Thema Flucht 
und Asyl herausgegeben. Sie eignet sich sehr gut, um das Thema im Rahmen von Bildungsangeboten 
für Menschen mit geistiger Behinderung aufzugreifen. Das Thema „Flüchtlinge“ wird seit dem letzten 
Herbst in allen Medien und in der Politik leidenschaftlich diskutiert. Wichtige Informationen gut erklärt 
zu bekommen ist aber die Ausnahme. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat deshalb in 
Zusammenarbeit mit der Uni Hannover diese Broschüre vorgelegt, die sich gut zur Aufklärung und zur 
eigenen Meinungsbildung eignet. 
 
Die kostenlose Broschüre kann man hier als PDF herunterladen: 
http://www.bpb.de/shop/lernen/224917/einfach-politik-flucht-und-asyl 
 
 

♦ Sport  
 
02/2016 04 Internationale Fußballturniere für Mensc hen mit geistiger Behinderung,  

Spanien 2017 
 
Assosiacio Marpi Hoitzo veranstaltet in 2017 wieder drei internationale Fußballturniere für Menschen 
mit geistiger Behinderung in Costa del Maresme (Spanien). 
 
 Die genaue Ausschreibung und das Anmeldeformular finden Sie hier: 

http://www.lebenshilfe-rlp.de/pdf/archiv/02_2016_04_int_Fussballturnier.pdf 
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♦ Fort- und Weiterbildung  
 

 
Fortbildungsprogramm 2017  
 
Unser neues Fortbildungsprogramm ist erschienen und kann ab sofort als PDF auf unserer Homepage 
eingesehen oder heruntergeladen werden: www.lebenshilfe-rlp.de 
 
Gerne können Sie das Programmheft auch als Broschüre bei uns bestellen: 
06131-93660-36, kunart@lebenshilfe-rlp.de 
 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf folgende Weiterbildung hinweisen. Bei allen genannten 
Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze und wir freuen uns auf Ihre Anmeldung: 
 
Weiterbildung zum Fachpädagogen für Erwachsenenbild ung von Menschen mit geistiger 
Behinderung (L2/17) 
 

Bildung für Menschen mit Behinderung als Auftrag der Persönlichkeitsentwicklung und beruflichen 
Bildung findet nach wie vor überwiegend in Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe statt, z.B. 
in WfbM, in Wohneinrichtungen, bei ambulanten Diensten und Offenen Hilfen. Erwachsenenbildung 
gehörte jedoch in der Regel nicht zum Ausbildungscurriculum der dort beschäftigten Fachkräfte. Genau 
hier setzt die Weiterbildung Fachpädagoge, die im Januar in Mainz startet, an und möchte Fachkräfte 
aus der Behindertenhilfe für die Bildungsarbeit mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung 
qualifizieren. Außerdem zielen die im Rahmen der Qualifizierung gewählten Inhalte und Projekte 
darauf, eine stärkere Vernetzung mit Angeboten der allgemeinen Erwachsenenbildung zu reflektieren 
und im Sinne einer inklusiven Erwachsenenbildung und Sozialraumorientierung voranzubringen. Die 
detaillierte Beschreibung mit Anmeldung finden Sie hier: 
http://www.lebenshilfe-rlp.de/db_fobiview.php?tbl=fortbildung&tbl_key=L2/17&tbl_xxxx=xxxx 
 
Fragen zur Weiterbildung beantwortet Ihnen gerne Ina Böhmer, Tel. 06131 93660 – 16, 
MAIL: boehmer@lebenshilfe-rlp.de 

 
Ihre Ansprechpartnerinnen  in der Fort- und Weiterbildung 
Ina Böhmer (inhaltliche Fragen): 06131-93660-16, boehmer@lebenshilfe-rlp.de 
Stana Grbec (inhaltliche Fragen): 06131-93660-15, grbec@lebenshilfe-rlp.de 
Sandra Kunart (organisatorische Fragen): 06131-93660-36, kunart@lebenshilfe-rlp.de 
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♦ Informationen für Arbeitgeber  
 
02/2016 05 Erhöhung des Mindestlohns  
 

 
 
 
02/2016 06 Urteile zum Mindestlohn  
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02/2016 07 Voraussichtliche Sozialversicherungs-Rec hengrößen 2017 
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02/2016 08 Neuregelung des § 309 Nr. 13 BGB - Auswi rkungen auf Schriftformerfordernisse  
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02/2016 09 Befristung und Fortsetzung der Tätigkeit  nach Fristablauf  
 

 
 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Redaktion: Matthias Mandos, mandos@lebenshilfe-rlp.de  
Bestellungen an simone@lebenshilfe-rlp.de  


